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Ausbilder
in der chemischen Industrie

Vorprüfungen

Zu Beginn der Neuordnung der
Laborberufe Chemielaborant, Bio-
logielaborant und Lacklaborant
stand eine umfangreiche Analyse
der Labortätigkeiten und der zu er-
wartenden zukünftigen Entwicklung
der Laborarbeit im Vordergrund.
Dabei hat sich ergeben, dass ins-
besondere im Bereich Biologie
neue Inhalte – vor allem in der Mo-
lekularbiologie und Gentechnolo-
gie – hinzugekommen sind, die in
einer modernen Ausbildungsord-
nung Eingang finden müssen. Hin-
zu kommen Neuentwicklungen im
Bereich der instrumentellen Analy-
tik. Zunehmend werden die Arbei-
ten EDV/PC-unterstützt ausgeführt,
wobei auch dem Intranet, dem In-
ternet und Datenbankrecherchen
erweiterte Bedeutung zukommen.
Dies setzt englische Sprachkennt-
nisse voraus.

Zugleich hat sich gezeigt, dass
sowohl in der traditionellen Grund-
bildung – bislang für alle naturwis-
senschaftlichen Berufe gleicher-
maßen verbindlich – aber auch in
der Fachbildung Elemente enthal-
ten waren, die nicht mehr zeit-
gemäß sind.

Aber auch die Wettbewerbs-
situation hat sich erheblich verän-
dert. Globalisierung, Internationali-
sierung und Unternehmenszusam-
menschlüsse bilden dabei einen
neuen Bezugsrahmen. Innerbe-
trieblich ändert sich die Arbeitsor-
ganisation weg von der traditionel-
len Funktionsorientierung hin zur
Orientierung an Prozess- oder
Wertschöpfungsketten mit der Fol-
ge, dass die bisherigen eher „funk-
tionsorientierten“ Berufe „prozess-
orientiert“ werden müssen. Dies er-
fordert die Beachtung der so
genannten „Schnittstellen“ im Rah-
men der Wertschöpfungskette und
in der Verbindung zu anderen Be-
rufen. Gleichzeitig geht mit der Ab-
flachung der Hierarchien eine
höhere Verantwortung und ein brei-
terer Verantwortungsbereich des
Einzelnen einher, womit neben der
Fach- und Methodenkompetenz zu-
nehmend auch Sozial- und Kom-
munikationskompetenz gefragt
sind. Der schnelle technische, or-
ganisatorische und wirtschaftliche
Wandel erfordert daher Ausbil-
dungsordnungen, die technikoffen,
organisationsneutral und so flexibel
formuliert sind, dass sie geänderten
Bedingungen standhalten bzw.
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Neue Anforderungen an die
Ausbildungsordnung

Dies setzt eine Ausbildungs-
ordnung voraus, die aufbauend auf
einer breiten „Basisqualifikation“
Pflicht- und flexible Wahlelemente
vermittelt, die sowohl die Beibehal-
tung einer „Beruflichkeit“ sicher-
stellt, aber gleichzeitig die zeitnahe
und passgenaue Ausrichtung auf
betriebliche Erfordernisse ermög-
licht. Diese beiden Aspekte zu ver-
söhnen, war eine der wichtigsten
Aufgaben der Neuordnung.

Die am 29. März 2000 im Bundesgesetzblatt verkündeten neuen Aus-
bildungsordnungen werden ab 1. August 2000 in Kraft treten. 

Dazu veröffentlichen wir nachstehend die zwischen den Sozialpart-
nern der chemischen Industrie abgestimmten ERLÄUTERUNGEN
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Mit dem Konzept der „Wahlqua-
lifikationseinheiten“ ist es möglich,
die jeweilige berufliche/betriebliche
Ausprägung der Ausbildung aktuell
auszuformen, wobei sowohl den In-
teressen der Betriebe als auch den
Neigungen der Auszubildenden
entsprochen werden kann. Auch im
Fall einer Nichtübernahme nach der
Ausbildung kann durch eine geeig-
nete Wahl von Qualifikationseinhei-
ten sichergestellt werden, dass eine
möglichst optimale Beschäftigungs-
fähigkeit („employability“) erreicht
werden kann.

Verordnungstechnisch bedeu-
tet dies, dass das bisherige Struk-
turkonzept der gemeinsamen
Grundbildung für alle naturwissen-
schaftlichen Berufe und darauf auf-
bauend der Fachbildung – im Che-
mielaborantenbereich mit zusätz-
lich unterteilten Fachrichtungen –
zugunsten eines flexibleren und
durchgängigeren Konzeptes auf-
gegeben wird.

Ausgangspunkt der Überlegun-
gen war, mit der jeweiligen Fach-
qualifikation wegen der zu bewälti-
genden Themenfülle bereits vom
Anfang der Ausbildung an zu be-
ginnen. Eine gemeinsame Grundbil-
dung gibt es damit nicht mehr. Ge-
funden werden konnte jedoch eine
Reihe von gemeinsamen, integrativ
zu vermittelnden Qualifikationen für
alle drei Laborberufe, die gekoppelt
an jeweilige fachspezifische Inhalte
zu vermitteln sind – entweder inte-
grativ über die gesamte Ausbil-
dungsdauer oder themenspezifisch
mit besonders geeigneten Baustei-
nen. Wegen des integrativen Ansat-
zes und der identischen Struktur-
merkmale sind die drei Ausbil-
dungsordnungen in einer einheit-
lichen Verordnung zusammenge-
fasst veröffentlicht worden.

Das 1996 neu geordnete Be-
rufsbild Physiklaborant wurde aus
der Neuordnung der Laborberufe
ausgeklammert. Durch die Möglich-
keit, den Chemielaboranten im Rah-
men der Wahlkomponenten mit phy-
sikalischen Fertigkeiten und Kennt-
nissen zu versehen, wird eine
Nahtstelle zum Physiklaboranten
hergestellt.

Die Gliederung der Ausbildung

Die neue Verordnung gliedert
sich in für alle drei Berufe gemein-
same Qualifikationen sowie für je-
den Beruf spezifische Pflichtqualifi-
kationen und Wahlqualifikationen.

a) Integrative Qualifikationen

Die ersten sechs Berufspositio-
nen der Ausbildungsordnung ent-
halten gemeinsame, integrativ zu
vermittelnde Qualifikationen. Sie
sind im Abschnitt I des Ausbil-
dungsrahmenplanes für jeden der
drei Laborberufe aufgelistet. Als
Besonderheit ist dabei hervorzuhe-
ben, dass erstmals in einer Ausbil-
dungsordnung der Gedanke des
„Responsible Care“ explizit einge-
führt worden ist.

„Responsible Care“ ist eine
weltweite Initiative der chemischen
Industrie (vgl. „Leitlinien Verant-
wortliches Handeln“ des Verban-
des der Chemischen Industrie). Da-
bei verpflichten sich die Chemie-
Unternehmen, im offenen Dialog mit
Mitarbeitern, Kunden, Umfeld und
Öffentlichkeit, ihre Leistungen für
Sicherheit, Gesundheit und Um-
weltschutz kontinuierlich zu verbes-
sern – unabhängig von den gesetz-
lichen Vorgaben. Verantwortung für
die Produkte, Schonung der natür-
lichen Ressourcen, Verringerung
von Emissionen und Steigerung der
Arbeits-, Transport- und Anlagensi-
cherheit lassen sich nur durch en-
gagiertes Handeln aller Mitarbeiter
erreichen. Daher werden Mitarbei-
ter auf allen Unternehmensebenen
geschult, um mit eigenen Initiativen
an der Umsetzung der notwendi-
gen Maßnahmen mitzuarbeiten.

In der Ausbildungsordnung
wird „Responsible Care“ als „be-
triebliche Maßnahme zum verant-
wortlichen Handeln“ beschrieben.
Die Bedeutung des „Responsible
Care“ in der chemischen Industrie
bereits in der Ausbildung wird aus-
drücklich hervorgehoben.

Bei den integrativen Qualifika-
tionen spielen neben Arbeitssicher-
heit, Gesundheitsschutz und Um-
weltschutz auch das Umgehen mit
Arbeitsgeräten und Arbeitsstoffen
eine Rolle sowie die Anwendung
von grundlegenden chemischen
und physikalischen Methoden. Die
integrative Qualifikationen werden

ergänzt durch Themen wie Qua-
litätsmanagement, Kundenorientie-
rung, Wirtschaftlichkeit sowie Ar-
beitsorganisation und Kommunika-
tion, wobei das Anwenden von
Fremdsprachen bei Fachaufgaben
als Qualifikationseinheit ausdrück-
lich in der Ausbildungsordnung ver-
ankert ist. Dies ist Voraussetzung
für die Berufsschule, ein entspre-
chendes Stundenkontingent hierfür
bereitzustellen.

Ausdrücklich ist hervorzuheben:
Die integrativen Qualifikationen sind
für alle drei Berufe gleich formuliert,
haben aber wegen der jeweiligen
Vermittlung mit den spezifischen 
Fachinhalten für alle drei Laborbe-
rufe eine jeweils besondere Ausprä-
gung. So bilden z.B. alle unter der
Berufsbildposition „chemische und
physikalische Methoden“ ausge-
führten Ausbildungsinhalte die
kleinste, gemeinsame praktische
Basis der Laborberufe. Es bestehen
jedoch graduelle und inhaltliche 
Unterschiede bei der praktischen
Umsetzung in dem jeweiligen La-
borberuf. Der ganzheitliche und in-
tegrative Ansatz intendiert, die In-
halte dieser Ausbildungspositionen
in Verbindung mit den entsprechen-
den Pflicht- und Wahlqualifikations-
einheiten zu vermitteln.

b) Pflichtqualifikationseinheiten

Die weiteren – je nach Beruf
zwei bzw. sieben bzw. vier – Be-
rufsbildpositionen der Ausbil-
dungsordnung enthalten, fachspe-
zifisch differenziert nach den ver-
schiedenen Laborberufen, so
genannte Pflichtqualifikationsein-
heiten. Sie sind im Abschnitt II des
Ausbildungsrahmenplanes für je-
den der drei Laborberufe aufgeli-
stet. Damit sind Inhalte gemeint, die
zur Erreichung einer ganzheitlichen
Beruflichkeit unverzichtbar sind.
Pflichtqualifikationseinheiten sind
damit für jeden Laboranten ver-
bindlich. Sie führen in grundlegen-
de berufstypische Kenntnisse und
Fertigkeiten ein und können in
Wahlqualifikationseinheiten vertieft
und/oder erweitert werden.

Für Chemielaboranten beinhal-
ten die Pflichtbausteine eine grobe
Zweiteilung in analytisches Arbei-
ten einerseits und präparatives Ar-
beiten andererseits. Die Beherr-
schung beider Arbeitsbereiche ist

Fortsetzung von Seite 1:
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als Fachqualifikation bis zu einem
gewissen Grad von jedem Chemie-
laboranten zu erwarten.

Für Biologielaboranten geht es
bei den Pflichtqualifikationseinhei-
ten um das Durchführen zoolo-
gisch-pharmakologischer, mikro-
biologischer, zellkulturtechnischer,
molekularbiologischer, biochemi-
scher und diagnostischer Arbeiten
einschließlich bereichsspezifisch
qualitätssichernder Maßnahmen.
Dabei wird in den Bereichen Mikro-
biologie, Zellkulturtechnik und Dia-
gnostik mit dem Zusatz I darauf hin-
gewiesen, dass im Bereich der
Wahlqualifikationseinheiten unter
dem Zusatz II auf diese Berufsbild-
position erweiternd oder vertiefend
Bezug genommen wird.

Für Lacklaboranten zählt zur
Pflichtqualifikation das Durchführen
analytischer Arbeiten an Lackroh-
stoffen, Halbfabrikaten und Be-
schichtungsstoffen, das Vorbehan-
deln und Beschichten von Unter-
gründen und Prüfen von Be-
schichtungen, die Grundlagen der
Herstellung von Beschichtungs-
stoffen und die Grundlagen zur 
Formulierung von Beschichtungs-
stoffen.

c) Wahlqualifikationseinheiten –
aus je zwei Auswahllisten

Wahlqualifikationseinheiten
bauen auf den Pflichtqualifikations-
einheiten auf oder führen in ein 
neues Arbeitsgebiet ein. Durch sie
sollen Auszubildende über das
Fachliche hinaus insbesondere
selbständiges Arbeiten, Transfer-
denken und Transferfähigkeit sowie
Eigenverantwortlichkeit lernen. 

Die Wahlqualifikationseinhei-
ten sind je Beruf in zwei Auswahl-
listen zusammengefasst. Sie sind
in den Abschnitten III (für die Aus-
wahlliste I) und IV (für die Auswahl-
liste II) des Ausbildungsrahmen-
planes für jeden der drei Laborbe-
rufe aufgelistet. Die Auswahlliste I
enthält fachspezifische Inhalte des
jeweiligen Berufes sowie einschlä-
gige fachspezifische Inhalte der
„benachbarten“ Berufe. Die Aus-
wahlliste II der Wahlqualifikations-
einheiten definiert fachübergrei-
fend bzw. berufs- oder berufs-
feldübergreifend weiter vertiefende
Elemente aus den benachbarten
Berufen. 

Diese Auswahllisten sind beim
Chemielaboranten umfangreicher
als beim Biologielaboranten oder
Lacklaboranten. Auswahlliste I ent-
hält 13 Bausteine, Auswahlliste II
weitere 15 Bausteine. Beim Biolo-
gielaboranten sind dies 12 Wahl-
qualifikationseinheiten in der Liste I
und weitere 9 Wahlqualifikationsein-
heiten in der Liste II. Beim Lackla-
boranten enthält die Liste I 15 Ele-
mente und die Liste II 3 Elemente.

Dies weist darauf hin, dass die
Notwendigkeit und die Bedürfnisse
nach Differenzierung in den einzel-
nen Bereichen durchaus unter-
schiedlich sind.

Die Wahlqualifikationseinheiten
beider Listen können in Kombinati-
on miteinander, d.h. zeitlich zusam-
menhängend vermittelt werden. Für
Chemielaboranten und für Biologie-
laboranten ist die Kombination be-
stimmter Wahlqualifikationen zwin-
gend vorgeschrieben.

Besonders hervorzuheben ist
der Baustein „prozessbezogene
Arbeitstechniken“. Damit soll si-
chergestellt werden, dass zusätz-
lich ein spezifischer Baustein for-
muliert werden kann, mit dem es
möglich ist, branchen- und fir-
menspezifische Belange zu
berücksichtigen. Beim Chemiela-
boranten heißt das insbesondere,
dass Ausbildungsbetriebe für die
bisherigen Fachrichtungen (Che-
mie, Kohle, Metalle, Silikat) einen
solchen für sie typischen Baustein
konstruieren können.

d) Vermittlung der Qualifika -
tionseinheiten im Zeitablauf

Die Wahlqualifikationsbaustei-
ne sind schwerpunktmäßig nach
der Zwischenprüfung zu vermitteln.
Mit jeweils 13 Wochen wird allen
Einheiten in den drei Berufen das
gleiche Gewicht zugemessen, was
eine „Gleichbehandlung“ der Ein-
heiten hinsichtlich ihrer Gewichtung
ermöglicht und zugleich das Aus-
wahlverfahren gleichwertiger Ein-
heiten erleichtert.

Die Zeitrichtwerte in Wochen für
die jeweiligen Pflicht- und Wahl-
qualifikationseinheiten sind nicht
als absolut verbindliche Vorgaben
anzusehen, sondern sollen als
„Richtwerte“ die relative Bedeutung
der einzelnen Qualifikationseinhei-
ten zueinander verdeutlichen.

Die integrative Qualifikationen
sind entweder ohne Zeitzuordnung
„während der gesamten Ausbil-
dungszeit“ zu vermitteln oder in
Verbindung mit geeigneten Fachin-
halten. In letzterem Fall ist dies an
den entsprechenden Wochenzah-
len durch einen hochgestellten
Stern kenntlich gemacht.

Besonders hinzuweisen ist auf
den Anleitungs-Charakter der vor-
gegebenen Gliederung; zum je-
weiligen Ausbildungsrahmenplan 
(§§ 5, 11, 17) wird ausdrücklich be-
stimmt, dass eine „abweichende
sachliche und zeitliche Gliederung
des Ausbildungsinhaltes insbeson-
dere zulässig ist, soweit betriebs-
praktische Besonderheiten die Ab-
weichung erfordern.“

Auswahlvorschriften

Die Auswahlvorschriften für die
Wahlqualifikationseinheiten der
Auswahllisten I und II lauten wie
folgt:
● Chemielaborant: Mindestens
vier von sechs Wahlqualifikations-
einheiten sind aus der Auswahlliste
I zu wählen, wobei mindestens zwei
Wahlqualifikationseinheiten aus
den Nummern 1 bis 8 dieser Aus-
wahlliste festzulegen sind. Höch-
stens zwei von sechs Wahlqualifi-
kationseinheiten können aus der
Auswahlliste II gewählt werden.
● Biologielaborant: Hier sind
mindestens vier von sechs Wahl-
qualifikationseinheiten aus der Aus-
wahlliste I und höchstens zwei von
sechs aus der Auswahlliste II zu
wählen.
● Lacklaborant: Mindestens fünf
von sechs Wahlqualifikationsein-
heiten sind aus der Auswahlliste I zu
wählen, wobei mindestens zwei
Wahlqualifikationseinheiten aus
den Nummern 1 bis 10 der Aus-
wahlliste festzulegen sind und
höchstens eine von drei (nicht:
sechs, wie es irrtümlich in der Ver-
ordnung in Nr. 12, Absatz 1 von §
16 heißt) aus der Auswahlliste II.
Mit dieser Konkretisierung der
Wahlmöglichkeiten soll sicherge-
stellt werden, dass auch im Wahl-
bereich der fachspezifische Teil an-
gemessen repräsentiert ist. Immer-
hin entfallen auf die jeweils zu-

(Fortsetzung umseitig)
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sammen sechs Wahlqualifikations-
einheiten zu je 13 Wochen insge-
samt 78 Wochen, also 1 1/2 Jahre der
gesamten Ausbildungszeit. 

Neue Lernzielformulierung

Generell weichen die Lernziel-
formulierungen im Bereich der Fer-
tigkeiten und Kenntnisse von der
bisherigen Form ab, da sich inzwi-
schen ein neues Verständnis ent-
wickelt hat. So wird weitestgehend
auf kognitive Lernziele verzichtet;
zum einen, weil kognitive Inhalte ins-
besondere in der Berufsschule zu
vermitteln sind und zum anderen,
weil nach gängiger Meinung in den
handlungsorientierten Zielformulie-
rungen das kognitive Element be-
reits enthalten ist. Die Lernzielfor-
mulierungen sind demzufolge hand-
lungsorientiert und darauf gerichtet,
ein zu erwartendes Endverhalten zu
beschreiben. Es handelt sich also
um Qualifikationen, die die Auszu-
bildenden zur Ausübung ihrer be-
ruflichen Tätigkeit benötigen.

Erläuterungen der Sozialpartner

Bei der Formulierung der Fer-
tigkeiten und Kenntnisse wurde
Wert darauf gelegt, dass diese
möglichst offen und flexibel sind, so
dass sie von den Unternehmen
nicht als Ausbildungshemmnis
empfunden werden. Insbesondere
für kleine und mittlere Unterneh-
men, die bisher noch nicht oder nur
in geringem Umfang ausgebildet
haben, bieten die offenen, flexiblen
Ausbildungsstrukturen neue Mög-
lichkeiten, qualifizierte Mitarbeiter
anforderungsgemäß auszubilden.
Ausbildungsverbünde zwischen
mehreren Unternehmen und die
Ausrichtung der Ausbildung auf
spezifische Firmenbedürfnisse
werden durch die neuen Ordnun-
gen erleichtert.

Eine Umsetzung in betriebliche
Ausbildungspläne ist erforderlich,
um die Ausbildung zeitlich wie in-
haltlich detailliert zu gliedern. Der
bewusste Verzicht auf detaillierte
Formulierungen von Fertigkeiten
und Kenntnissen in Ausbildungs-

ordnungen legte allerdings nahe, in
den Erläuterungen Präzisierungen
vorzunehmen. Dabei geht es je-
doch nicht um eine abschließende
Aufzählung der Inhalte in dem Sin-
ne, dass diese das Minimum des zu
Vermittelnden, aber das Maximum
des zu Prüfenden sind, sondern
vielmehr darum, den Sinn und
Zweck einer Berufsbildposition zu
erläutern und exemplarisch darzu-
legen, wie das Qualifikationsziel er-
reicht werden kann. Die exemplari-
sche Beschreibung kann und soll
dazu verwendet werden, diese auf
andere, gleichwertige Sachverhalte
oder Tatbestände zu transferieren. 

Prüfung

Unter den gegebenen rechtli-
chen und politischen Rahmenbe-
dingungen war es nicht möglich, in
kurzer Frist weitergehende innova-
tive Prüfungsvorschläge (Wegfall
der Zwischenprüfung, gestreckte
Abschlussprüfung, Projektarbei-
ten) zu vereinbaren, so dass – im
Sinne einer schnellen Verabschie-
dung der Ausbildungsordnungen –
als Kompromiss eine Verbesserung
der bisherigen Zwischen- und Ab-
schlussprüfung bei gleichzeitig
zeitlicher Verkürzung erreicht wer-
den konnte. Die Prüfungen folgen
dabei einem ganzheitlichen, hand-
lungsorientierten Prüfungsansatz.
So ist beispielsweise das Fach-
rechnen kein eigenständiger Prü-
fungsteil mehr, sondern wurde in
andere Prüfungsbereiche inte-
griert.

Im praktischen Teil der Prüfung
werden die „Arbeitsproben“ weit-
gehend von „praktischen Aufga-
ben“ abgelöst.

Während mit dem „Prüfungs-
stück“ das Arbeitsergebnis beur-
teilt und bewertet wird, geht es bei
der Arbeitsprobe und bei der prak-
tischen Aufgabe auch um die Be-
wertung des Arbeitsprozesses. Bei
der praktischen Aufgabe muss je-
doch der gesamte Prüfungsaus-
schuss nicht während der ganzen
Prüfungsdauer, sondern nur in stra-
tegisch wichtigen Phasen anwe-
send sein.

a) Zwischenprüfung

Die Zwischenprüfung soll vor
dem Ende des 2. Ausbildungsjah-

res stattfinden. Dabei soll der Prüf-
ling im praktischen Teil der Prüfung
in insgesamt höchstens 7 Stunden
3 praktische Aufgaben durch-
führen. Im schriftlichen Teil der Prü-
fung sind in höchstens 180 Minuten
Aufgaben, die sich auf praxisorien-
tierte Fälle beziehen, zu lösen. In-
soweit entspricht die Zwischenprü-
fung dem konventionellen Muster.

b) Abschlussprüfung

Der praktische Teil der Ab-
schlussprüfung wurde beim Che-
mielaboranten von höchstens 16
auf höchstens 14 Stunden reduziert
und von fünf Arbeitsproben auf drei
praktische Aufgaben vermindert.
Im Bereich des Biologielaboranten
sind eine Arbeitsprobe und drei
praktische Aufgaben in höchstens
14 Stunden vorgesehen; beim
Lacklaboranten sind es drei prakti-
sche Aufgaben in höchstens 14
Stunden.

In der Abschlussprüfung sind
die gewählten Wahlqualifikations-
einheiten angemessen zu berück-
sichtigen.

Die Frage, ob Wahleinheiten,
die inhaltlich verschieden ausge-
füllt werden können, einer PAL-Prü-
fung zugängig sind, ist grundsätz-
lich zu bejahen. So wird angestrebt,
dass zu den verschiedenen Qualifi-
kationseinheiten von PAL mehrere
Prüfungsalternativen zur Verfügung
gestellt werden, aus denen der ört-
liche Prüfungsausschuss eine Aus-
wahl treffen kann. Die Aufgabe der
PAL-Fachausschüsse, als deren
Mitglieder auch Bundessachver-
ständige benannt werden (können),
wird darin bestehen, geeignete Auf-
gaben zu entwickeln. Damit ist be-
reits begonnen worden.

Schulischer Rahmenlehrplan –
Fachklassen

Unbestritten stellt insbesonde-
re das neue System der Wahlquali-
fikationseinheiten die Zusammen-
arbeit von Betrieb und Berufsschu-
le vor neue Herausforderungen im
Sinne einer Optimierung der Lern-
ortkooperation. Die schulischen
Rahmenlehrpläne sind in Abstim-
mung mit den Bundessachverstän-
digen erarbeitet worden. Sie folgen
dem Konzept der auf betrieblichen
Handlungsfeldern aufbauenden

Fortsetzung von Seite 3:
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„Lernfelder“, die als übergreifender
methodisch-didaktischer Ansatz an
die Stelle der bisherigen Fächer 
treten sollen.

Für jeden Laborberuf existiert
ein eigener schulischer Rahmen-
lehrplan. Das 1. Ausbildungsjahr ist
im schwerpunktbezogenen Bereich
(Lernfelder 1 bis 4) identisch for-
muliert und im berufsbezogenen
Bereich (Lernfeld 5) berufsspezi-
fisch ausgeprägt mit einem Zeit-
richtwert von 80 Stunden Fachtheo-
rie. Mit der Kultusministerkonferenz
(KMK) ist vereinbart, dass überall,
wo es möglich ist, Fachklassen 
eingerichtet werden, so dass der
Unterricht berufsspezifisch erfol-
gen kann. Bei gemischten Klassen
wird darauf zu achten sein, dass 
zusätzlich zu dem im 1. Jahr diffe-
renzierten Lernfeld 5 die anderen
Lernfelder soweit wie möglich 
berufsspezifisch ausgeprägt wer-
den.

Soweit Lernziele handlungsori-
entiert formuliert sind, heißt dies
nach gemeinsamen Verständnis
nicht, dass die Berufsschule Pra-
xisphasen mit entsprechenden ap-
parativen Voraussetzungen durch-
führen soll. Vielmehr ist der schuli-
sche Auftrag im Sinne einer
Arbeitsteilung der Lernorte schwer-
punktmäßig auf das Vermitteln ko-
gnitiver Inhalte konzentriert.

Berufsfeldzuordnung

Die Übereinkunft über eigene
schulische Rahmenlehrpläne für je-
den Laborberuf und deren weitest-
möglich getrennte Beschulung war
die Voraussetzung dafür, einer Be-
rufsfeldzuordnung zuzustimmen,
wobei das Berufsfeld Chemie, Phy-
sik, Biologie geteilt und in Labor-
technik einerseits und Produktions-
technik andererseits differenziert
werden soll.

Verordnungstechnisch hat dies
eine weitere Problematik nach sich
gezogen. Zunächst ist man von ei-
ner vereinfachten Zeitrichtwertme-
thode ausgegangen, die keine Jah-
reszuordnung mehr kennt, sondern
die zeitliche Zuordnung nur noch vor
und nach der Zwischenprüfung vor-
nimmt. Durch diese Berufsfeldzu-
ordnung wurde die Neuformulierung
des Berufsgrundbildungsjahres
(BGJ) notwendig, d.h., die Inhalte

für die ersten 12 Monate mussten
nochmals gesondert zugeordnet
und ausgewiesen werden.

Verknüpfung zur Weiterbildung

Die Neuordnung der Laborbe-
rufe ist durch die Konstruktion mit
Wahlqualifikationseinheiten flexibel
angelegt. Sie wird den zukünftigen
Anforderungen der Laborberufe
gerecht. Es sind dadurch auch Teil-
novellierungen der Ausbildungs-
ordnungen möglich, und es er-
scheint zukünftig relativ unproble-
matisch, die Ausbildungsordnun-
gen durch Herausnehmen oder
Hinzufügen zusätzlicher Qualifika-
tionseinheiten schnell zu aktuali-
sieren.

Es ist darauf zu verweisen, dass
die Wahlqualifikationseinheiten
nicht nur Ausbildungsinhalte sein
können, sondern in modifizierter
Form auch für Weiterbildungsmaß-
nahmen im Sinne eines lebenslan-
gen Lernens einsetzbar sind, ins-
besondere auch zur Weiterbildung
der bisherigen Laboranten.

Die Sachverständigen und die
Sozialpartner gehen davon aus, mit
den neuen Laborberufen einen Bei-
trag zur Sicherung von Qualitäts-
standards in der Aus- und Weiter-
bildung und damit auch für die Ver-
besserung von Beschäftigungs-
chancen in der chemischen Indu-
strie sowie in den chemischen 
Bereichen anderer Industriezweige
geleistet zu haben.


